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Das kirchliche Finanzwesen, das sıch 1m Aauie des Jahrhunderts in
der preußıischen andeskırche herausgebildet hatte, ruhte auf Te1 SÄäu-
len den Leıistungen des preußischen Staates zugunsten der vangel1-
schen Kırche, den Erträgen N kırchlichem Vermögen und den Kır-
chensteuern. Kollekten, Schenkungen und Stiftungen, dıe 1m Eınzelfall
und für den besonderen ‚WEC für den S1e bestimmt 9 naturlıc
sehr wichtig se1n konnten, spielten auf den Gesamtetat bezogen eiıne
geringere Im Wırtschaftsjahr 1918 deckten dıe Staatsleistungen
für die evangeliısche Kırche in Preußen XT des gesam kırchlichen
Finanzbedarfs, die Erträge AUSs kiırchlichem Vermögen hatten einen AN-
te1l VvVon 34%, N Kirchensteuern flossen 390%!

Die äule, die Staatsleistungen für die preußıische Landeskırche
betrugen VOT dem Ersten eltkrieg Miılliıonen Mark Jährlıch. S1ıe

VOIL em für die Besoldung und Versorgung der e1s  ichen und
Kırchenbeamten und für dıe Finanzıerung der kırchlichen Verwaltungs-

Bericht des Evangelıschen Oberkirchenrats der altpreußischen Union VOI der PDICU-
Bıschen Generalsynode ber die Entwicklung finanzıellen Situation der evangelıschen
Kıirche In der e1it zwıischen 1920 und 1924 In irchnliches Gesetz- und Verordnungs-

19206, NrT. 19
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ehörden, a1sSO des Evangelıschen Oberkirchenrats und der Konsistorien,
bestimmt“.

DiIie zweiıte äule, dıe Erträge aus dem kırchlichen Vermögen, setzte
sıch AUus den Zinsen für kırchliches Kapıtalvermögen und den
Erträgen N der Nutzung des kırchlichen Grundbesıitzes Der Grundbe-
S1ıtz bestand VOTI em dus dem Pfründevermögen, das bis ZUITIN Ende des

Jahrhunderts dıe wırtschaftliıche Basıs für Besoldung und Versor-
SUuNng der eIistlichen bıldete und das auch 1m Jahrhundert dıe wıch-
tıgste Einnahmequelle der Kırchengemeinden 1€ Da dıe evangelısche
Bevölkerung Schlesiens vorwiegend in dem landwiırtschaftlic 4 S
richteten Nıederschlesien( während in dem oberschlesischen Indu-
striegebiet überwiegend katholische Bevölkerung wohnte, spielte der
kırchliche Grundbesıtz als Eınnahmequelle für dıe Kıiırchengemeinden
natürlıch eıne große In der Kırchenprovinz Schlesien machten VOI
dem Ersten e  1eg die Erträge AQUus kırchlichem Grundbesitz etwa
65 %, dıe Erträge Au Kapıtalvermögen etwa 35% er kırchlichen Ver-
mögenserträge aus

DIie drıtte aule schlıeblıic besteht In den Einnahmen aus den Kır-
chensteuern. Das SC Kırchensteuern erheben, Wäal In Preußen In
den ahren gesetzlıch fixiert worden. Es eröffnete der Kırche
eıne stetige und zuverlässıge Eınnahmequelle, dıe 1m Jahrhundert
immer mehr Bedeutung SCWAaNN. Das Kırchensteuerwesen er-
schıed sıch allerdings VOoN dem heutigen. Nur dıe einzelnen irchenge-
meılınden durften ihre Miıtglıeder ZUT Entrichtung VON Steuern heranzle-
hen, und auch NUr sSOWeıt 6S Befriedigung iıhrer Bedürfn1isse« NnOTL-
wendig War und »SOWeıt dıe sonstigen verfügbaren Einnahmen nıcht
ausreichten«“ Das el daß dıe Kırchensteuern eine subsıdıäre Eın-
nahmequelle der Kirchengemeinden S1e. wurden nıcht grundsätz-
ıch und immer in gleicher Ööhe erhoben, sondern S1e. wurden In jedem

Kırchliches ahrbuch 1911, 359; uch ICtUur REITFELD, Die vermögensrechtlı-
che Auseinandersetzung zwıischen Kırche und aal in Preußen auf Grundlage der
Reichsverfassung. Breslau 1929

Gesamtübersicht 8639/26 betr. DIie Pfarrbesoldung 1mM Rechnungsjahr 1925
SOWI1e das Pfarrstellenvermögen und dıie Steuerleistung der Gemeinden 1mM Konsistorlal-
bezirk Schlesien, 1ın EZA H5173

Kırchengesetz betreffend die Erhebung VO  — Kırchensteuern in den Kırchengemein-
den und Parochialverbänden der Evangelıschen Landeskirche der alteren Provinzen der
Monarchie VO Maı 1905, Kırchliches Gesetz- und Verordnungsblatt, 1905, 31
zıt ach InNns Rudolf Wolfgang UBER, Staat und Kırche 1m und
Jahrhundert. Berlın 19823 (Dokumente ZUT Geschichte des deutschen Staatskıirchen-
rechts. 3)
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>VO Gemeinndekıirchenrat NeUu festgesetzt, sofern dıe Eınnahmen der
Kirchengemeıinde AdUus ihrem Vermögen ZUT Deckung ihres Fiınanzbe-
darfs nıcht ausreıichten. DIie Ööhe WAar VonNn dem Fehlbetrag in der Kır-
chenkasse abhängıg. Gemeıinden mıt großen Erträgen AUS$ ihrem Besıtz
konnten er auf Kırchensteuer Sanz verzichten der rhoben 1U

eınen sehr geringen Prozentsatz, während In Geme1ıinden mıt schlechte-
LGT Kapıtalausstattung die einzelnen Gemeindeglıeder erheblich er
elaste wurden. Maßlßstabsteuer für die rhebung der Kırchensteuern
WTr die Staatseinkommensteuer. Daneben konnte dıe Tund- und Ge-
bäudesteuer als Maßstabsteuer herangezogen werden. Diese Möglıchkeıit
WAarTr für Gemeıninden in ländlıchen Gebileten besonders wichtig, da Land-
wiırte in der ege nıcht ZUT Einkommensteuer veranlagt wurden. Für
Kırchenmitglıeder, dıe keıne Eınkommensteuer, sondern Lohnsteuer
bezahlten, diıenten ıngıerte Steuersätze als rundlage für dıe Berech-
NUuNs der Kırchensteuer.

Für übergeordnete ufgaben mußten dıe Gemeıjinden eiıne gesamt-
kırchliche age und eiıne provıinzlalkırchliche age aDbDIuhren Aus
diesen Umlagen wurden dıe Kosten für dıe General- bZw Provınzıal-
synode gedeckt uberdem mußten dıe Kırchengemeinden ber dıe
gesamtkırchlıche Umlage eıträge Hılfsfonds leısten, Aaus denen Be1-
hılfen ZUT Errichtung Pfarrstellen, Beıihilfen 1mM ahmen der Aus-
bıldung Von eIistlichen und Beıhilfen für armere der in Not
Gemeıinden und für dıe deutschen Auslandsgemeıinden bezahlt wurden.
Als gesamtkırchlıche Umlage mußten alle Geme1inden den gleichen
Prozentanteil In der eıt unmıiıttelbar VOI dem ersten Weltkrieg
65 11 des jeweılıgen Staatseinkommensteuersolls abIuhren

Dıe durchschnuıiıttliche Kırchensteuerbelastung etrug nach eıner Auf-
stellung des Evangelıschen Oberkırchenrates 1M re 1907 In Schlesien
18% der Staatseinkommensteuer. Schlesien lag damıt leicht dem
gesamtpreußischen Durchschniıtt VOoN 70%”

Im Parochijalverband Breslau mußten 1im Tre 1907 NUTr 12% der
Staatseinkommensteuer als Kırchensteuer abgefü werden, 1908
wurde der rhöhung der gesamtkırchlichen Umlage der atz auf
18% festgesetzt, 1915 stieg C4 auf 2Z%: da sıch Urc den Krıeg dıe
finanzıielle Sıtuation verschärft hatte® Der Geme1jindeverband Breslau ist
sıcher nıcht repräsentatıv für alle schlesiıschen Kırchengemeinden,

7/4921
Bericht des Konsistoriums Breslau den FOK VOoO 29.1.1916, 714921
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mal vorwiegend Stadtgemeinden umfaßte, während dıe Masse der
schlesischen Geme1inden ın ländlıchem Gebiet Jag In der irchenge-
meınde Kaiserswaldau’ wurden in diesen Jahren die Gemeindemitglıe-
der mıt 12% der Einkommensteuer ZUT Kırchensteuer veranlagt, doch
werden in jedem Jahr daneben och besondere Umlagen für bestimmte
Zwecke erhoben, daß die Gesamtbelastung 16-18% erreichte®.

DIie gleichmäßige wirtschaftlıche Aufwärtsentwicklung iın dem Jahr-
7e VOIL dem Ersten Weltkrieg 1eß das Staatseinkommensteuersoll in
Preußen stet1g leicht anste1gen, daß die Geme1inden be1 gleichble1-
benden Prozentsätzen höhere Eiınnahmen verzeichnen konnten Auf
diese Weıise konnte dıe Ausweıltung der kirchlichen ufgaben, VOI em
in den Großstädten, hne sichtbare rhöhung der Kırchensteuer finan-
ziert werden. ach Kriegsbeginn 1mM Jahre 1915 sank das Eınkommen-
steuersoll zunächst ab, 6S stieg aber ab 1916 wıieder und e_

reichte SscCHh11eDBI1IC Steigerungsraten VOoON 28 % 1mM = 1918 und 47% 1m
Jahr 1919 Diese en Steigerungsraten rgebnıs der uUDeTN1ILZ-
ten Konj]junktur iın der kriegswichtigen Industrie und der beginnenden
nIlatıon

DE WELTKRI

Verglichen mıt den verheerenden Zerstörungen des Zweıten T1e-
SCS dıe unmıiıttelbaren materıjellen Folgen des Ersten Weltkrieges
für dıie Zivilbevölkerung und auch für die Kirchengemeinden eher g_
MNng. Natürlıch mußten dıe Kirchengemeinden pfer bringen Sıe muß-
ten fast alle iıhre Glocken ablıefern, ebenso WI1Ie das Kupfer, mıt dem die
Kırchendächer gedeckt ‚ Blıtzableiteranlagen, Orgelpfeiıfen oder
sonstiges erät, das aus den ege  en kriegswichtigen Metallen be-
stand uberdem mußten S1e die Famıiılıen derjenigen Kırchenbedien-

Aus der Kirchengemeinde Kaiserswaldau, Kirchenkreis Haynau, Niederschlesien,
lıegt 1m KZA eın Protokollbuch, iın dem die Sıtzungen des Gemeindekirchenrats festge-
halten sınd Aus diesen Protokollen lassen sıch die Auswirkungen der wirtschaftlıchen

derholt zıtiert
Veränderungen auf ıne Kirchengemeinde ablesen Es wırd daher 1mM Folgenden WI1Ie-

Protokollbuch der Kirchengemeinde Kaıserswaldau, EZA
1914 betrug das Staatseinkommensteuersoll 1 Miıllıonen Mark Hs sank 1mM Jahre

915 4.,5% auf 1 ‚ Mıllıonen Mark, stieg ber ann 1m re 1916 wılieder 6%
auf 1 Mıllıonen Mark, 1917 stieg FE 8 %o auf 1 Mıllıonen, 1918

24% auf 21 Miıllıonen und 1919 schließlich wiıederum 47% auf 47, Mıllıonen
Mark ach den Angaben des Konsıstoriums Breslau gegenüber dem Evangelıschen
Oberkiırchenrat Adus den Jahren 1915 DIS 1920 (7/4923 17/4924).
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steten, dıe ZU Kriegsdienst eingezogen WAarIrch, VETSOTITSCH und Zusäatz-
ıch Vertretungskräfte bezahlen Daneben brachten S1e freiwiıllıg erheb-
1C Kollekten für dıe Versorgung VON Kriegsopfern auf. Rechnet
alle diese Aufwendungen, ergeben sıch erkleckliche
Summen, doch konnten diese pfer VON den me1lsten Kirchengemeinden
durchaus verkraftet werden.

Von großer Bedeutung für dıe spätere Entwicklung WAäl, dal viele
Kirchengemeıinden ihr verfügbares Kapıtal während des Krieges In
Kriegsanleihen anlegten. Miıt der Kriegsanleıihen machte sıch der
Staat prıvates Kapıtal nutzbar, seınen EeNOTINECI Finanzbedarf dek-
ken Sıe ollten ach dem Kriıeg dıe Gläubiger zurückgezahlt werden,
wobe1l vorausgesetzt wurde, daß Deutschland den Krıeg gewıinnen und
VON den Besiegten Reparationsleistungen erhalten würde. Insgesamt
wurden zwıschen 1914 und 1918 napp Mıllıarden oldmar. dem
Staat ZUTE erfügung gestellt””.

Das Breslauer Konsistorium unterstutzte mıt er Kraft dıe staatlı-
chen Wünsche nach immer mehr eld Regelmäßıig orderte 6S 1im
Amtsblatt die schlesischen Kirchengemeıinden auf, flüssıge Kapıtalıen in
riegsanleiıhen anzulegen. Als besonders günstige und gewinnträchtige
Geldanleıihe empfahl C5S, immobilen Besıtz Urc Hypotheken bela-
sten und mıt dem dadurch eWONNCNCNH Geld, Kriegsanleihen zeıch-
11Cc  — ach eiıner Musterrechnung, die 1m Amtsblatt veröffentlich wurde,
WAaTr der Gewınn UuUrc dıe Zinsen, dıe dıe Kriegsanleihe abwarf, eut-
ıch er als dıe Hypothekenziınsen, dıe für das aufgenommene eld
ezanlen daß unte‘ dem Strich für die Kırchengemeinde eın
Gewıinn übriıgblieb. Kriegsanleıhen erschıenen also als eine sıchere und
gewıinnträchtıge Geldanlage‘”. Seine Empfehlungen ZUT Beteiuligung
den Kriegsanleihen begründete das Konsıstorium allerdings nıcht 1U

mıt finanzıellen Argumenten: Aber SUN£, abgesehen VOo.  \ diesen CeCYrOTr-

dentlich günstigen Bedingungen aben, WIe alle vaterländischen Krelise,
uch In hervorragendem Maße die Kirchengemeinden und kırchli-

chen Institute, deren Gedeihen mıiıt den Geschicken UNSseres Vaterlandes
untrennbar verbunden LST, die unabweisliche Pflicht, mıt allen Kräften
zUr ärkung unserer finanzliellen Kriegsrüstung 2  beizutragen‘  . Die KAr-
chengemeınden folgten den Aufrufen SCIM Leıder konnte ich keıine

Kıirchliches ahrbuc. 1918 4023
Bn Kırchliches Amtsblatt für Nıeder- und Oberschlesien Nr. VO 26.3.191%.

Kırchliches Amitsblatt für Nıeder- un! Oberschlesien Nr 1914 107
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konkreten Zahlen ermitteln, WIe hoch dıe Aufwendungen für Kriegsan-
leihen In der Kırchenproviınz Schlesien insgesamt Als anschauli-
ches eispie mOöge wieder dıe kleine Kırchengemeinde Kaıserswaldau
dienen. S1ıe brachte in den Jahren des Ersten Weltkrieges insgesamt

oldmar. für Kriegsanleihen auf, wobel der jJährliıche Gesamte-
fat für ihre Kırchenkasse In dieser Zeıt etwa 2 000 Goldmark betrug .
DIie In Kriıegsanleihen angelegten Kapıtıalıen gingen In der nIlatıon
weıtgehend verloren.

RFASSUNGSKOMPROMI UN
RC FINAN  ES

1e] schlımmer als alle außenpolitischen Folgen des Krieges schlenen
sıch für dıe evangelısche Kırche in Preußen dıe innenpolıtischen Um-
wälzungen auszuwirken. Das Ende der Monarchie und dıe Veränderun-
SCH der innenpolıtischen Kräfteverhältnisse lösten Befürchtungen dUuS,
daß eıne klare Irennung zwıschen aal und Kırche durchgeführt und
dıe Kırche auf den Status eines Vereıins reduzlert werden könnte!* Da-
mıt ware auch das gesamte kırchliche Finanzsystem 1Ins anken ET
ten

Die We1ımarer Verfassufig erkannte diıe Kiréhen als Körperschaften
des öffentlichen Rechts und garantıerte iıhnen den Anspruch auf ihre
Kıirchengüter. uch das ecC der rhebung VonNn Kırchensteuern wurde
In der Verfassung bestätigt. Ferner erhielten die rchen weiıterhıin
Staatsleistungen. Ihre Ösung wurde ZWAaTr in USSIC gestellt, doch
WAar S1e. Von einer gesetzliıchen Regelung der rage abhängig. Diese WIEe-
erum erwIies sıch als außerordentlich schwier1g und kam er wäh-
rend der Zeıt der Weımarer epublı nıcht zustande. Den Kırchen
wurde außerdem zugestanden, daß dıe Staatsleistungen der Geldent-
wertung angepaßt wurden > Dadurch 1e€ der Kırche in den 1920er
Jahren wenıgstens eiıne feste und zuverlässiıge Stütze ihrer Finanzen
erhalten Die beıden anderen Säulen, nämlıch dıe Erlöse Aaus kiırchlichem
Vermögen und dıe Einnahmen N Kırchensteuern, Von der wirt-

Protokollbuch der Kırchengemeinde Kaiserswaldau, EZA
Dazu die Vorkehrungen, die der FOK traf, einer möglıchen rechtliıchen eran-

derung vorzubeugen In und 7/944
Ernst Rudolf ER Wolfgang UBER, aal und Kırche 1m und ahrhun-

dert. and Berlın 1988% 163-165
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schaftlıchen Konj]junktur abhängıg. Sıe gerieten iın den Strude]l der tur-
bulenten wirtschaftlıchen Entwicklung in den 1920er Jahren

I)as große wiıirtschaftlıche Problem, das der Krıeg hinterließ, War dıe
Zerrüttung der Staatsfinanzen uUurc diıe Kriegswirtschaft und dıe Infla-
t10N2. Den Zeıtgenossen wurde diese Entwicklung erst in ihrer ganzch
Tragweıte bewußt, als sıch die Inflatıon 1INs Maßlose ste1gerte, wobel der
Zusammenhang zwıschen der Kriegswirtschaft und der nIlatıon In der
ege nıcht hergestellt wurde, sondern der verlorene rieg und VOT al-
lem die Reparationsleistungen, dıe dıe Sıegermächte ezanien
9 als Ursache und polıtısch ausgebeutet wurden.

DIe Inflatıon begann allerdings nıcht erst 1921, sondern bereıts 1914,
und ıhren entscheidenden Anstoß rhıelt S1e, als 1916 dıe Staatsver-
schuldung erstmals dıe Gesamtsumme der Inlandsanleıhe überstieg. In
den folgenden Jahren wurde ZU[T Finanzıerung des Kriegsbedarfs hem-
mungslos dıe Gelddruckpresse in Gang geSseELZL, daß sıch nıcht UT die
Staatsverschuldung, sondern auch der Papiergeldumlauf vervielfachte.
Die Staatsschuld etrug 1mM re 1913, also eiıner Zeıt normaler wirt-
SC  iıcher Entwicklung, Miıllıarden Goldmark, 1919 War S1e auf 144
Mıllıarden Goldmark angestiegen. Der Papiergeldumlauf rhöhte sıch
VO Miılharden Mark 1im re 1913 auf 45 Miılliarden Mark 1m TE
1919*°

I3 PFARRERBESOLDUNG UN DIE ERTRAGE DE

RC  CH VERMÖGENS

ıne Nn  WIC  ige rage, dıe nach dem Ende des Krieges gelöst werden
mußte, War dıe Neuregelung der Pfarrerbesoldung. Während des Krie-
SCS hatte der preußısche Staat, ebenso WIe seinen Beamten Teue-
rungszulagen gewährte, auch der Kırche eld ZUT erfügung gestellt,
damıt s1e be1 entsprechender Eigenbeteiligung den Geistliıchen eınen
gewIlissen Einkommensausgleıch zukommen lassen konnte.

DIe Besoldung und Versorgung der eistliıchen War allerdings In e_

ster Linıe Aufgabe der Gemeinnden. ach den geltenden Gesetzen aus

den Jahren 1898 b1Is 909 verwalteten dıe Kirchengemeinden das g..
kırchliche Vermögen einschließlich der runden, dıe ursprung-

ıch einzelne Pfarrstellen gebunden Aus den Erträgen wurden
die enalter der e1iIstliıchen bezahlt Weıl aber auf der einen Seıite dıie

Eberhard KOLB, Dıie Weimarer Republık. Aufl München 1988 R ff
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Pfründenerträge manchen Geme1inden sehr nıedrig anderer-
die Geiılstliıchen einheıtlic bezahlt werden ollten tellte der Staat

jJährlıc bestimmten Betrag als Ausgleich ZUT erfügung
aher auch zunächst dıe Kırchengemeinden aufgerufen dus

den Pfründenerträgen den Geılstliıchen ebenso WIC den Kantoren und
anderen kırchliıchen Bediensteten Teuerungszulagen ezanlien er-
Ings konnte auf diesem Wege keine befriedigende Lösung gefunden
werden Nachdem cdie außerdordentlichen staatlıchen Teuerungszulagen
weggefallen mu 6116 Neuregelung für die Pfarrerbesoldung
gefunden werden iıne Übergangslösung brachte das Gesetz ber » DIe
Bereıtstellung VON Miıtteln ZUT Aufbesserung des Dıensteinkommens der
Geilstlichen der evangelıschen Landeskırchen« VO 1920 Der
Staat ıcherte arın den Kırchen zZeItlc egrenzt bıs Zzu 31 März
1923 bestimmte Zuschüsse Danach sollte C1NC gesetzlıche Regelung
für dıe dauernden Staatszuschüsse ZUT Besoldung der eistliıchen g_
roffen werden Bıs ZUM Oktober 922 ollten dıie Kırchen feststellen
iINnWIEWEIL SIC AUus CISCHNCNH Miıtteln für den Besoldungsbedarf aufkommen
konnten Der Berechnung der kırchlichen Leistungsfähigkeit mußte C111C

optımale Ausnutzung des kırchlichen Vermögens TUN! gelegt
werden

Der Evangelısche OÖberkirchenrat wandte sıch aher August
972() alle Kırchengemeinden mıiıt der Aufforderung, die Pachterträge
des kırchlichen Grundbesıiıtzes den zeıtgemäßen wırtsc  tlıchen Ver-
hältnıssen aAaNZUPDASSCH DIie Pachtverträge mtien der ege noch
N der Vorkriegszeıt DIe darın festgelegten Pachtziınsen entsprachen
dem Geldwert dieser Jahre er ollten dıe Kirchengemeinden darauf
driıngen möglıchst chnell Cuc Verträge abzuschließen dıe den all-
derten Zeıtverhältnissen echnung trugen DIe Möglıchkeit ZUrTr ündi-
Sung der alten Verträge eröffnete die preußische Pachtschutzordnung
Vo Julı 1920 die gestattiete daß Pachtverträge VOrzeı1l1g gekündıgt
werden konnten WENN SIC unter Berücksichtigung der veränderten WIrt-
schaftlıchen Verhältnisse OIfenDar CIiHE schwere Unbillıgkeıit arstell-
ten

Was Aaus 1 des Evangelıschen Oberkirchenrats vielleicht CI bıil-
lıge und gerechtfertigte orderung WarTr brachte für dıe Pfarrer den
Gemeıinden erhebliche TODIEMeEe mıiıt sıch enn SIC standen VOT der

Preußische Gesetzessammlung 1921.,
Kırchliches Amtsblatt für Nieder- und Oberschlesien Nr. VOTIN 1920, 101-105
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dankbaren Aufgabe, diese Förderungen gegenüber den Pächtern urcn-
ZUS dıe häufig eigene Gemeindeglıeder, zuweılen auch der Patron
der Geme1ıninde Es verwundert daher nıcht, dal3 das Breslauer
Konsistoriıum den Evangelıschen Oberkirchenrat immer wıeder be-
richten mußte, daß optimale Erträge für das verpachtete Kiıirchenland 1U

in wenıgen Geme1ıinden erreıicht würden. In der enrza der Fälle
welst siıch jedoch dıie Angstlichkeit der Geistlichen, welche den Vorwurf
der Habgier fürchten, die Gleichgültigkeit oder ohl uch das persönli-
che Interesse der Altesten und die eu Vor langwierigen Verhandlun-
sCch muit den Pächtern Un Vor dem erJahren hei dem Pachteinigungs-
am der aNZEMESSENEN Ausnutzung des Grundbesitzes hinderlich. Wır
gehen jedem einzelnen all nach, überall die IM Interesse der Lan-
deskirche unbedingt nötıge Ertragssteigerung erzielen, Un finden
el seıitens einer größeren Zahl Von Kreissynodalvorständen ernste

und wirkungsvolle Unterstützung, miıtunter reilic. uch Aur geringes
Verständnis und schwächlichen Beistand?.

Unter den Bedingungen eiıner galoppierenden Inflatıon Wäal aller-
Ings eıne Steigerung der Pachterträge unmöglıch. Pachtverträge WUuT-

den In der ege langfrıist1ig abgeschlossen. Der darın festgelegte acht-
ZINns WAar auf eiıne konstante wirtschaftlıche Entwicklung abgestimmt.
uberdem wurde die a in der ege 1m Voraus bezahlt, daß in
der Zeıt der rapıden Geldentwertung der Pachtzins nach kurzer Zeıt 1U

noch eiıinen Bruchteıil des ursprünglıchen Wertes esa Während das
Breslauer Konsiıstoriıum 1mM Herbst 1920 den Kirchengemeinden T1IN-
gend empfohlen hatte, als Pachtzıns eınen festen Geldbetrag vereın-
baren, der einem festen Termıin entrichten Waäl, veranlaßte der
rapıde Wertverlust des Geldes das Konsıistoriıum schon wenıge Monate
später, die schlesischen Kirchengemeinden aufzufordern, den Pachtzıins
in mehreren Raten ber das Jahr verteilt ezanlen lassen. Im Jun1
9272 gab 68 als Cuc Rıchtlinie bekannt, dalß feste Ge  eträge NUr och
in begründeten Ausnahmefällen vereinbart werden en, normaler-
welse sollte sıch dıe Ööhe des Pachtzinses nach der Ööhe des Roggen-
preises ZUuU Zeıtpunkt der Fällıgkeıt richten““. uch dıe Bezahlung In
Oorm Von Naturalıen sollte erWOgScCh werden, sofern den jeweılıgen
örtlıchen Verhältnissen eın müheloser und gewinnträchtiger Verkauf der
Güter erwarten Wr Be1l Neuverpachtungen ollten auf jeden Fall

Konsistorium Breslau EOK 01210272 In FZA 7/5365
Kırchliches Amtitsblatt für Nıeder- und Oberschlesien NrT. VO Juniı 1922
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solche Vereinbarungen getroffen werden, aber auch bestehende acht-
verträge ollten SOWeIlt möglıch in dieser Weise verändert werden.

Allerdings bekamen dıe Geme1inden auch dadurch die Auswiırkung
der nilatıon nıcht Kontrolle Besonders krasse Beıispiele für das
Miıßverhältnis zwıschen Pachteinnahmen und den steigenden usgaben
berichtete das Konsistoriıum Breslau März 1923 den vange-
1ıschen Oberkirchenrat orderte beispielsweise dıe Landwirtschafts-
kammer Schlesien VON der Kırchengemeinde Karzem, Kırchenkreis
ımptsch, als Kammerbeıtrag für das Jahr 1923 für den Pfründebesitz
I Miıllıarden Mark Der rag für diese Pfründe 1mM en acht-
Jahr 909272773 belıef sıch aber Ur auf Miıllıonen Mark Da der Beıtrag

dUus verständliıchen Gründen innerhalb VON TEe1 agen fällıg WAadl,
stand dıe Gemeinde VOT unlösbaren Problemen, da SOIC ungeheure
Summen auch Urc eıne Umlage sämtlıcher Gemeindeglieder nıcht
aufzubringen waren  21 Ahnliche Schwierigkeiten mußten auch andere
Schlesische Landgemeıinden bewältigen.

Da ach Meınung der kırchlichen Oberbehörden dıe Steigerung der
Pachterträge 1e] nachlässıg betrieben wurde, schlugen S1e gegenüber
den Kırchengemeinden immer härtere 1Töne Im Dezember 1923
wurde 1mM Evangelıschen ÖOberkıirchenrat ein »Entwurf eiıner gemel-
91>8| Anweısung ZUT zeıtgemäßen Ausnutzung des kiırchlichen Grundbe-
SI:ZeS« erarbeıtet, der die Forderungen och einmal sehr eindringlich
zusammenfTfaßte: Die steigenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten des
Reiches und der er erfordern die zeitbewußte Weıiterentwicklung
er selbständigen Einnahmequellen der Kirche, damıilt diese In dıie
Lage gesetzt WIird, mehr als bisher ihre wirtschaftlichen Lasten selbst
iragen. Das Bewuhtsein der Notwendigkeit olchen Bestrebens muß
unbedingtes Gemeingut Jjeder kirchlichen Stelle sein Un 1St nıcht
er|  ten, wenn angesichts der Befriedigung des eigenen Bedürfnis-
SCS dem allgemeinen Gesichtspunkt bisweilen nicht muit der genügenden
Latkraft echnung wird. Daß CS für den eIistliıchen VOT Ort 1im
Eınzelfall schwier1g und unangenehm se1n kann, dıe Forderungen
durchzusetzen, wırd ZWAar anerkannt; mıt ein1gem ıllen und
Eıinsatzbereitschaft Mussen dıe Schwierigkeiten aber me1lstern se1In.
Wer sıch In dieser Pflicht ırgendwie hbeirren LÄäßt, handelt pflichtwidrig
Un sıch dem disziplinarischen Einschreiten der zuständigen
kirchlichen Behörden UU  in Es geht nicht daß einzelne Gemeindeglie-
2 Konsistorium Breslau EO  R 9.12.1922 (wıe Anm. 19)
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der sich UNC: billige Pachten auf Kosten der kıirchlichen Kassen herei-
chern Un andere dafür UFE höhere Kirchensteuern Un mla-
gen helastet werden; darf nicht geschehen, daß einzelnen Orten
Kirchengut eın Nichts vergeben wird, während anderen der wırt-
schaftliche Zusammenbruch der Kırche uch ihre geıstige Bedeutung In
schwere Gefahr bringt. Wo Versäumnisse in der vollen Ausnutzung des
kirchliıchen Vermögens bekannt werden, muß das Konsıistorium unnach-
sıchtig einschreıten uUurc Entzug der Beıihilfen, Zwangsetatısıerung,
persönliıches Haftbarmachen der schuldıgen Altesten der sonstige Dis-
ziplinarmaßnahmen““.

Veröffentlicht wurden diese Ausführungen erst ein1ıge Monate spater,
als bereıts dıe Währungsreform durchgeführt worden war S1e lenkte
das Wırtschaftsleben Z W wlieder in geregelte Bahnen, S1e konfrontierte
dıe IC und die Gemeinden jedoch mıt Schwiıerigkeıten. Es
zeigte sıch csehr chnell, daß der kırchliche Grundbesıitz mehr als er
eıne WIC  1ge Basıs des kırchlichen Finanzsystems geworden WAaäl, enn
das Kapıtalvermögen hatten Kırchen und Kırchengemeinden Urc dıe
Inflatıon einem erheblichen e1l eingebüßt. ach eiıner statıstıschen
Aufstellung ber den T1I0S aus Kapıtal und Grundbesıtz in der Kırchen-
provınz Schlesien hatte sıch 1mM re 1925 der TIOS dUus Kapıtalvermö-
SCH im Vergleıch ZU Te 1914 VON 440.000 Mark auf Mark
reduzıert, während der TIOS A4UusSs dem kırchliıchen Grundbesıtz beinahe
wlieder den Vorkriegswert VoN 730.000 Mark erreicht hatte“* ach
einer Schätzung Au dem gleichen Jahr hatten alle evangelıschen Lan-
deskirchen in Deutschland uUurc den Verlust ihres Kapıtalvermögens
eıne Verminderung iıhrer Zinseinnahmen 11 Mıllıonen Mark jährlıc

verkraften“. Gegenüber olchen Zahlen ist eiıne gEWISSE Skepsı1s
angebracht. S1e sınd vermutlıch hoch, enn sıcher ollten S1CE auch
azu dıenen, die Verarmung der rche, die in diesen ahren überall
beklagt wurde, bewelsen. Ks besteht aber eın Zweıfel, daß dıe Kır-
che erhebliche Vermögenswerte Urc die Inflatıon eingebüßt hat

Entwurf einer Allgemeinen Anweilsung ZUuT zeıtgemäßen Ausnutzung des kırchlı-
hen Grundbesitzes. In EZA 7/5356
273 Kırchliches Amtsblatt für Nıeder- und Oberschlesien Nr.8 VO Maı 1924

esamtübersichtFINANZIELLE AUSWIRKUNGEN VON KRIEG UND INFLATION  203  der sich durch billige Pachten auf Kosten der kirchlichen Kassen berei-  chern und andere dafür durch um so höhere Kirchensteuern und Umla-  gen belastet werden; es darf nicht geschehen, daß an einzelnen Orten  Kirchengut um ein Nichts vergeben wird, während an anderen der wirt-  schaftliche Zusammenbruch der Kirche auch ihre geistige Bedeutung in  schwere Gefahr bringt. Wo Versäumnisse in der vollen Ausnutzung des  kirchlichen Vermögens bekannt werden, muß das Konsistorium unnach-  sichtig einschreiten durch Entzug der Beihilfen, Zwangsetatisierung,  persönliches Haftbarmachen der schuldigen Ältesten oder sonstige Dis-  ziplinarmaßnahmen“”.  Veröffentlicht wurden diese Ausführungen erst einige Monate später,  als bereits die Währungsreform durchgeführt worden war”, Sie lenkte  das Wirtschaftsleben zwar wieder in geregelte Bahnen, sie konfrontierte  die Kirche und die Gemeinden jedoch mit neuen Schwierigkeiten. Es  zeigte sich sehr schnell, daß der kirchliche Grundbesitz mehr als früher  eine wichtige Basis des kirchlichen Finanzsystems geworden war, denn  das Kapitalvermögen hatten Kirchen und Kirchengemeinden durch die  Inflation zu einem erheblichen Teil eingebüßt. Nach einer statistischen  Aufstellung über den Erlös aus Kapital und Grundbesitz in der Kirchen-  provinz Schlesien hatte sich im Jahre 1925 der Erlös aus Kapitalvermö-  gen im Vergleich zum Jahre 1914 von 440.000 Mark auf 16.000 Mark  reduziert, während der Erlös aus dem kirchlichen Grundbesitz beinahe  wieder den Vorkriegswert von 730.000 Mark erreicht hatte“. Nach  einer Schätzung aus dem gleichen Jahr hatten alle evangelischen Lan-  deskirchen in Deutschland durch den Verlust ihres Kapitalvermögens  eine Verminderung ihrer Zinseinnahmen um 11 Millionen Mark jährlich  zu verkraften”. Gegenüber solchen Zahlen ist eine gewisse Skepsis  angebracht. Sie sind vermutlich zu hoch, denn sicher sollten sie auch  dazu dienen, die Verarmung der Kirche, die in diesen Jahren überall  beklagt wurde, zu beweisen. Es besteht aber kein Zweifel, daß die Kir-  che erhebliche Vermögenswerte durch die Inflation eingebüßt hat.  22 Entwurf einer Allgemeinen Anweisung zur zeitgemäßen Ausnutzung des kirchli-  chen Grundbesitzes. In: EZA 7/5356.  23 Kirchliches Amtsblatt für Nieder- und Oberschlesien Nr.8 vom Mai 1924 S. 78.  24 Gesamtübersicht ... betr. Die Pfarrbesoldung im Rechnungsjahr 1925 sowie das  zirk Schlesien in EZA 7/5173.  Pfarrstellenvermögen und die Steuerleistung der Kirchengemeinden im Konsistorialbe-  25 Kirchliches Jahrbuch 1926, S. 564.betr Die Pfarrbesoldung 1m Rechnungsjahr 1925 SOWIE das

ırk Schlesien In EZA S5473
Pfarrstellenvermögen un: dıe Steuerleistung der Kirchengemeıinden 1im Konsistorialbe-

Z Kırchliches Jahrbuch 19206, 564
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Dieses Schicksal traf natürliıch nıcht 11UT dıe Kırchen Die Währungs-
reform sah zunächst keine Aufwertung der alten Kapıtalbestände VOL.
yef nach eftigen innenpolıtıischen Auseinandersetzungen wurden 1925
das Gesetz ber dıe Ösung der öffentlichen nieiıNnen und das Gesetz
über die Aufwertung der Hypotheken erlassen. Sıe sahen eine Aufwer-
(ung Von Hypotheken auf 25% und VvonN Sparguthaben auf F2Z. 5% VOIL,
Kriegsanleihen wurden auf ] 5% aufgewertet, wobel eine endgültige
Ösung auf dıe eıt nach dem Ende der Reparatiıonszahlungen VOI-
choben wurde. Für dıe Kırchen recht günstige Regelungen g-
roffen, dalß dıe erliuste nıedriger ausfielen als zunächst befürchtet
DIe posıtıven Auswirkungen machten sıch jedoch erst ein1ıge re Spä-
ter bemerkbar

Zusammenfassend eı c 1m Geschäftsbericht des Evangelıschen
Konsistoriums Breslau für die Tre 1924 und 1925 ber dıe Entwick-
lung Einen großen Fortschritt für die kirchliche Finanzverwaltung
hedeutete dıie Wıederkehr stabiler Geldverhältnisse. Aber zeigte sich
HNun eulflic. die große Verarmung fast er Kirchengemeinden. lele
Kirchengemeinden hatten In der Inflationszeit iıhren Kriegsanleihebesitz
verkauft Un den FYLOS hei mündelsicheren Banken angelegt. Eine Auf-
wertung kommt Iso l1er nıcht In rage. Ebenso sınd vielfac Hypothe-
ken, die och Vor dem Unl 1927 zurückbezahlt wurden, vorbehaltlos
UHNSCHOMMEN worden. Die Beratung der Kirchengemeinden In den
schwierigen Aufwertungsfragen Wr eine der Hauptaufgaben der etzten
re ESs Läßt sıch noch nıcht übersehen, WaS Kapitalbesitz
wWird. Jedenfalls wırd UU den oben angeführten Gründen UN): Im
INDLILC. darauf, daß die Kirchengemeinden ihr eld weniger In Hypo-
theken, sondern SUN£, überwiegend In Reichs-, Staats- Un Kommunal-
papieren angelegt hatten, ANUur eine sehr geringe Summe Semn. Besonders
art betroffen sind diejenigen Kirchengemeinden, die iıhren Grundbesitz

manchmal mıit en Summen landschaftlich hatten beleihen lassen,
riegsanleihen zeichnen können, und dıie riegsanleihestücke

veräußert hatten. Sıe haben erhebliche Aufwendungen für die Rückzah-
lung der Landschaftlichen Schulden machen, ohne irgend eine (rJe-
geneinnahme AU. Y dem Kriegsanleihebesitz haben”.

Geschäftsbericht des Konsistoriums Breslau für die Jahre 1924 und 1925 eıl
VO D In EZA 7/15541
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Nachdem eın großer Teıl des Kapıtalvermögens verloren WAäTl, g_
annen dıe Kırchensteuern als kırchliche Eiınnahmequelle edeu-
(ung

RCHENSTEUERN

Das Kırchensteuerwesen machte in den 1920er Jahren verschledene
eränderungen Urc 1920 tellte eıne grundlegende Steuerreform das
staatlıche Steuersystem auf eıne NEUC Basıs. Da dıe Staatseiınkommen-
steuer abgeschafft und HC eıne Reichseinkommensteuer ersetzt

wurde, gab 65 zunächst keıine Maßstabsteuer mehr für dıe Kırchensteuer.
Es Wal eıne e1 VOoON staatlıchen und kiırchlichen (Gesetzen nötıg,
dıe Kırchensteuer auf die Verhältnisse umzustellen. Für dıe
rage, nach welchem Maßstab dıejenıgen Kırchenmitglıeder, die Z.U[I

Lohnsteuer nıcht aber ZUr Einkommensteuer veranlagt wurden, ZUT Kır-
chensteuer herangezogen werden können, wurde zunächst keıine eIrle-
dıgende Lösung gefunden, daß 1mM auTtie der 1920er TE mehrfach
Veränderungen VOTSCHOMUNGCG wurden. Ahnliches oilt für dıe rund-
vermögenssteuer als Maßstabsteuer.

DIie staatlıchen Fınanzämter, dıe den Kirchengemeıinden die Unterla-
SCH für die Veranlagung der Gemeindemitglieder ZUT Kırchensteuer
1efern ollten, mıt der Umstellung des Steuersystems zunächst
völlıg überfordert S1e konnten den Kırchengemeinden NUur mıt großen
Verspätungen dıe Ööhe der Reichseinkommensteuer angeben, daß
dıie rundlage für dıe Ermittlung der Kıirchensteuer fehlte Außerdem

OITenDar in den ersten Jahren nach der Steuerreform viele
Steuerbescheide fehlerhaft, daß eiıne Flut VoNn Wiıdersprüchen ber dıe
Finanzämter hereinbrach, die dıe Ermittlung der Steuerschuld weıter
verzögerten.

Für dıe Berechnung der Kırchensteuer für 1920 wurde als vorläufiger
Maßstab der rag der Staatseinkommensteuer VON 1919 zugrunde
gelegt. Zu dieser Zeıt erreichte dıe Inflatıon allerdings schon relatıv
hohe Raten, daß sıch In den Geme1inden Unsicherheıit darüber aus-

breitete, W1e S1e die laufenden usgaben decken konnten. Die Dıskre-
Danz wırd eutllıc WENN Ianl dıe Vergleichszahlen nebeneıiınander
sıeht das Staatseinkommensteuersoll für 1919 für die gesamte Kırchen-
Drovınz Schlesien etrug napp 28 Miıllıonen Mark, 1920 erreichte 6S

eiıne öhe VoNn 588 Miıllıonen Mark DiIie Schwierigkeıten etzten
sıch In den folgenden Jahren fort, bıs 1923 dıe Veranlagung ZUT Reıichs-
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einkommensteuer fast unmöglıch wurde, da die zerruttete ährung
keine realıstische Einschätzung mehr zuließ

Prekär wurde dıe finanzıelle Sıtuation der Kirchengemeıinden 1mM
autTtfe des Jahres 1922 als die Inflatiıonsraten sıch 1INs unermeßßliche
ste1gerten. Während dıe usgaben mıt der nNnilatıon Schriutt hlıelten und
astronomıiısche Summen erreichten, dıe Einnahmen Maßstäben
orlentiert, dıe AUSs der Zeıt eiıner ein1germaßen regelmäßıgen Wırt-
schaftsentwıcklung Uurc außerordentliıche Umlagen und
Gebührenerhöhungen versuchten sich dıe Geme1ıinden ber Wasser
halten, doch standen immer wlieder Geme1inden VOT der Zahlungsunfä-
hıgkeıit en WIT einen 1C In die Gemeinderatsprotokolle VON Kal=
serswaldau für dıe Zeıt zwıischen dem November 1922 und dem NO-
vember 1923, a1sSO für die Zeıt, in der dıe nIlatıon ihre e1beste ase
erreichte: Am November 1922 werden die eDuNren für dıe beson-
ers festliche Gestaltung VON ITrauungen erhöht Am November 1922
werden zusätzlıch dıe eDunNnren für dıe Dienste des ITIrCAW und des
Organısten erhöht Am 14 Februar 1923 wırd eıne außerordentlich
Umlage VON 6% des etzten Einkommensteuersolls ZUT Deckung des
Fehlbetrages in der Kırchenkasse beschlossen Der Prozentsatz für die
Kırchensteuer des laufenden Jahres wırd auf 18% geschätzt. Am
März wiırd der Prozentsatz der Kırchensteuer auf 20% erhöht Am
prı wırd eıne Grabstellengebühr eingeführt. uberdem wıird ber die
rhöhung des Kıirchensteuersatzes VOoN auf 50% diskutiert Die Ge-
bühren für Irauungen sollen das fünf- bIs zehnfache erhöht werden.
Am August wırd eıne vorläufige rhöhung der eDuNren das
aC. beschlossen Für dıe endgültige Festlegung sollen Erkundti-
gungen be1 den Nachbargemeinden ber deren eDuNnren eingezogen
werden. uberdem muß dıe Gemeı1linde Zahlungsunfähigkeıt der
Kırchenkasse eın Darlehen aufnehmen. Am September werden dıe
ebühren, dıe 1m August das hundertfache erhöht wurden, och
einmal das zehnfache angehoben. Dıie Kırchensteuer hat mıt 50%
des Einkommensteuersolls VON 1921 be1 weıtem nıcht den Bedarf g —
ec Es wıird aner eıne Umlage in Ööhe des 500 fachen etrages der
Kırchensteuer beschlossen Im November 1923 beschlıeßt der Geme1n-
dekırchenrat, für kıirchliche eDuNnren keıine festen Ge  eträge mehr
erheben, sondern dıe eDuNren auf der rundlage des jeweılıgen ROog-
genpreises berechnen. Im Dezember 1923 wırd dıe Kırchensteuer für
dıe zweıte Hälfte des Rechnungsjahres 9022/)% nach Goldmarkwährung
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berechnet“ entsprechend einem T1a| des preußischen Miınısteriums für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung VO 74 .10.1923°° amıt konnte
das Finanzwesen wlieder auf eiıne feste Basıs gestellt werden.

Für dıe Geme1inden WaTr 68 allerdings auch ach der ährungsreform
zunächst och schwier1g, VoNn den Finanzämtern zuverlässıge Unterla-
SCH ber dıe Einkommensteuerschul iıhrer Miıtgliıeder bekommen,
WIEe Au den Verwaltungsberıichten der Konsıiıstorien den Evangelı-
schen Oberkirchenrat hervorgeht. In seinem Geschäftsberich für dıe
re 1924 und 1925 schre1i das Breslauer Konsistorium den Evan-
gelıschen Oberkıirchenrat Infolge des Verlustes des Vermögens sind die
schon früher Zahl geringen Kirchengemeinden, die Kirchensteuern
nicht erheben brauchten, Jetzt ohl SUN£ geschwunden. Die ela-

der Kirchengemeinden mıt Steuern LSt überhaupt eine wesentlich
höhere geworden, als S1Ie Vor dem Kriege W  < Die Kırchensteuerer-
hebung hat den Kirchengemeinden hei der Verwirrung und den wieder-
holten Anderungen ıIm Reichssteuerwesen und hei der Schwierigkeit,
Von den überlasteten Fınanzäamtern die erforderlichen Unterlagen
erhalten, viel Mühe gemacht und manche Härte gezeigt“”. DIe Aussage,
daß die Belastung der Kirchengemeıinden mıiıt Kırchensteuern eıne hÖ-
here als VOT dem Krıeg sel, muß relatıviert werden: die Prozent-
satze der Kırchensteuer aben in den Jahren ach der nilatıon etwa dıe
gleiche öhe WIe VOT dem Kriıeg Als durchschnittliıcher Kırchensteuer-
satz für das > 1924 für dıe Kirchenprovınz Schlesien wırd eın atz
Von 17% angegeben, 1mM Jahr 1907 Jag der durchschnuittlı Satz be1
18% Da jedoch dıe staatlıchen Steuersätze in den 1920er Jahren erneD-
ich er agen als In der Vorkriegszeıt, dıe Kirchensteuerbe-
träge natürliıch be1 gleichem Prozentanteıl entsprechend er Das
Breslauer Konsıstoriıum ann 1m Jahre 1928 glückliıcherweıse den
Evangelıschen Oberkirchenrat berichten: Kirchenaustritte als E€-
sprochene Un erkennbare olge steuerlicher Mifverhältnisse der als
Auswirkung einer sel Aun berechtigten der unberechtigten Verärge-

Protokollbuch des Gemeindekirchenrats Kaiserswaldau, EZA
Georg PAU ohannes Die Kırchensteuer ın Preußen für das ech-

nungsjahr 1924 Eın praktıscher Leıtfaden. Berlın 1924
Geschäftsbericht des Konsistoriums Breslau für dıe. Jahre 1924 und 1925, e1l N

EZA 7115541
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runs 1mM Einzelfalle sınd erfreulicherweise 1NUr In verschwindend gerın-
ser Zahl festzustellen””.

Im Rechnungsjahr 927/28 hatten sıch dıe finanzıellen Ver!'  NISSsSe
ın Schlesiens Kırchengemeinden OITfenDar ein1germaßen konsolidie
Die Stimmung 1e jedoch pessimıstisch, und dıe agen ber die wirt-
Sscha  16 Not der Kırche rMssen NıC ab enig später brachte dıe
Waiırtschafts  1sSe NECUC iNnDbruche miıt sıch: das Steueraufkommen War

insgesamt rückläufig, Kırchensteuerpflichtige mußten 191008 allzuo
SCH Zahlungsunfähigkeıt ihre iırchensteuerschuld stunden lassen: und
SscCHhNEBIIC führte dıe staatlıche Polıtik der Geldverknappung dazu,
dıe Staatsleistungen gu der Pfarrerbesoldung gekürzt wurden.

der 1930er Jahre verbesserte sıch die wıirtschaftlıche Sıtuation
wlieder, allerdings sah sıch die Kırche jetzt mıt eiıner Bedrohung kon-
frontiert, dıe sS1e. in iıhrem geistigen Bestand tärker herausforderte, als
dıe wirtschaftlıchen Turbulenzen der 1920er Jahre

Geschäftsbericht des Konsistoriums Breslau für die Tre 1926 und 1927 1928 e1l
In KZA IH5541: dıie ahl der Kırchenaustritte lag In Schlesien 1im Jahre 1925 be1

571371 wobe!l die Anzahl der Kirchenmitglieder z Mılhıonen betrug; die Rheınproviınz
{wa gleich viele Kırchenmitglieder, dıe ahl der Kıirchenaustritte lag doppelt

Austritte; esamtübersich 8639/26 ıIn EZA 15173
hoch beı oder Brandenburg (mıt Berlın) Mıllıonen Kırchenmitglieder und


